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Allen Leserinnen 

& Lesern ein gutes 

Neues Jahr 2022 – 

vor allem Gesundheit!
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Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner des Oberen Wie-
sentales, wir wünschen Ihnen 
und Ihren Familien einen 
guten und gesunden Start ins 
Neue Jahr 2022!
Das neue Programmheft der 
Volkshochschule Oberes Wie-
sental ist ab dem 15. Januar 
2022 auf der Homepage der 
drei Städte Todtnau, Zell im 
Wiesental und Schönau unter 
Einrichtungen eingestellt. 

Semesterbeginn
Ab dem 21. Februar 2022 
startet dann das neue Semes-
ter. Sie können sich ab sofort 
zu den Kursen anmelden.
Wir freuen uns auf Ihre Teil-
nahme – herzliche Grüße von 
Ihrem VHS-Team 

VHS Oberes Wiesental

Semesterstart



Seite 2                                            Todtnauer Nachrichten    Nr. 1/2-2022 

Polizei/Notruf:     110
Feuerwehr und Rettungsdienst:    112
Krankenwagen u. Bergrettung:    19222

Notrufnummern

NOTDIENSTE

Ärzte Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117
(wenn Hausarzt nicht erreichbar, insbesondere Wo-
chenende, Feiertage und in der Nacht)
  
Notfallpraxis Kreiskrankenhaus Schopfheim 
Schwarzwaldstr. 40, Samstag, Sonntag, Feiertag je-
weils von 9.00 – 13.00 Uhr und von 16.00 – 19.00 Uhr
(ohne Anmeldung)
  
Notfallpraxis Kreiskrankenhaus Lörrach
Spitalstr. 25, Montag – Freitag, jeweils von 19.00 – 
22.00 Uhr; Samstag, Sonntag, Feiertag, 9.00 – 22.00 
Uhr (ohne Anmeldung)
 
Notfallpraxis Kinder, Lörrach 
St. Elisabethen-Krankenhaus, Feldbergstr. 15,
Samstag, Sonntag, Feiertag von 8.00 – 21.00 Uhr
(ohne Anmeldung)

Zahnärzte

Zahnärztlicher Notfalldienst 
In dringenden Notfällen ist der zahnärztli-
che Notfalldienst unter der Ruf-Nr. 
0180 322255535 zu erfahren. Die jeweilige Praxis hat 
wiefolgt Sprechstunde:
• freitags von 16.00 bis 17.00 Uhr
• samstags, sonntags und an Feiertagen von 
10.00 – 11.00 Uhr und von 16.00 – 17.00 Uhr

Tierärzte

Praxis Dr. Dörflinger
Oberdorfstr. 3
Schopfheim–Eichen
Telefon 07622/64020

Giftnotruf Freiburg:     0761/19240 
Polizeiposten Oberes Wiesental:    07673/88900

Zufluchtsort für misshandelte Frauen und ihre Kinder,
Tag und Nacht erreichbar unter:    07621/49325
DRK Hausnotruf + Nachbarschaftshilfe:  07621/151541

EOW Störung (außerh. Dienstzeit) Gas:   0800/2 767 767
EOW Störung (außerh. Dienstzeit) Wasser:  07671/9 99 96-66
EOW Störung (außerh. Dienstzeit) Strom:  07623/92 18 18

Beratung
Telefon-Seelsorge (kostenlos)                    0800/1110111 
Allgemeiner sozialer Dienst des Landkreises Lörrach (Schopfheim)                07621/410-5256

Drogenberatung des bwlv. Außenstelle Zell i.W., 
Schopfheimer Str. 55, donnerstags von 14.00 – 19.00 Uhr (14-tägig)                    07621/1623490

Kinderschutzbund Schopfheim, Mo.– Fr., 9.00 – 12.00 Uhr (und nach Vereinbarung)                          07622/63929
+ Ausbildung und Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern und Babysittern und Beratung von Eltern
Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“, Mo.– Sa., 14.00 – 20.00 Uhr (anonym/kostenlos)     116 111

Psychologische Beratungsstelle (Außenstelle Schopfheim) für Eltern, Kinder und Jugendliche
Mo., Di., Do. + Fr. 9.00 –12.30 Uhr u. Do. 13.30 Uhr – 17.30 Uhr                  07621/410-5353

Jugendarbeit Todtnau: Verena de la Rey Swardt  07673/206 (Büro)  0152 592 20 778 (mobil)
   Norman Heipel    07673/206 (Büro)  0049 160 951 94 903 (mobil)       

Flüchtlingssozialarbeit und
Integrationsmanagment
Team Oberes Wiesental

Anna Gaßmann  Tel.: 07673/ 340 80 93
   oder 0151/61617822
E-Mail: anna.gassmann@caritas-loerrach.de

Carolina Bruck-Santos  Tel.: 07673/ 340 80 94
   oder 0160/95188955
E-Mail: carolina.bruck-santos@caritas-loerrach.de

Wiesenstraße 26, 79677 Schönau i. Schw.
Öffnungszeiten: 
Mo.: 9.00 bis 12.00 Uhr 
Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr
oder nach Terminvereinbarung

Tier-Notruf Landkreis Lörrach: Tel. 07621/3528

Die diensthabenden 
Apotheken erfahren Sie 
unter www.aponet.de
oder unter der kosten-
losen Rufnummer 
0800 0022 833 

Apotheken-Bereitschaft
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Aktuelle
Corona-Verordnung
Die Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg 
wurde mit Wirkung zum 27. 
Dezember 2021 erneut ge-
ändert. Die  aktuellen Über-
sichtstableaus finden Sie auf 
den Seiten 15 bis 20 dieser 
Ausgabe.  

Bitte informieren Sie sich da-
rüber hinaus auch über die …

• Homepage der Stadt Todtnau 
www.todtnau.de
aktuelle Fassung Corona-
Verordnung
• Homepage des Landkreises 
Lörrach
www.loerrach-landkreis.de
• Homepage der Landesre-
gierung
www. baden-wuerttemberg.de

Corona – Hilfsange-
bote in Todtnau

Bringdienste für Essen und 
Getränke:

• CaDiSo 
   Tel.: 0162 599 26 98
• Sportverein Todtnau
   Tel.: 0152 261 39 251
• Turnverein Todtnau
   Tel.: 0152 227 29 151
• DRK Todtnau
   Tel.: 07621/151571
 
Freiwilliger Hilfsdienst der 
Todtnauberger Vereine:
Tel.: 0172 665 02 94

Recycling in Todtnau – Entsorgungstermine 2022
Für das Jahr 2022 hat die Abfallwirt-
schaft des Landkreises Lörrach jedem 
Haushalt einen nach der Straße und 
Hausnummer speziell geltenden „Müll-
kalender“ zukommen lassen. Dort sind 
die individuellen Entsorgungstermine 
2022 und zusätzlich die wichtigsten In-
formationen zum Bereich Abfallrecyc-
ling und Entsorgung enthalten. Weitere 
Informationen, sowie Erinnerungs-App 
gibt es unter www.abfallwirtschaft-lo-
errach-landkreis.de/abfallkalender. 
Nachstehend zusammengefasst in chro-
nologischer Folge die in der Bergwelt 
Todtnau in diesem Jahr anstehenden 
Termine:

Januar
31.01. Gelber Sack

Februar
24.02. Kühlgeräte 
28.02. Gelber Sack

März
12.03. Altpapier (örtl. Vereine, Kern- 
 stadt, Aftersteg, Brandenberg- 
 Fahl, Muggenbrunn, Schlecht- 
 nau, Geschwend, Präg, Herren- 
 schwand)
26.03. Grünabfallannahme Todtnau 
 und Todtnauberg
28.03. Gelber Sack

April
23.04. Altmetall, Bringsammlung 
 Gesamtstadt
25.04. Gelber Sack
30.04. Grünabfallannahme Todtnau 
 und Todtnauberg

Mai
07.05. Altpapier Bringsammlung 
 Gesamtstadt
10.05. Schadstoffe Todtnau und 
 Todtnauberg
23.05. Gelber Sack
28.05. Grünabfallannahme Todtnau  
 und Todtnauberg

Juni
20.06. Gelber Sack
25.06. Grünabfallannahme Todtnau  
 und Todtnauberg

Juli
09.07. Altpapier (örtl. Vereine, Kern- 
 stadt, Aftersteg, Brandenberg- 
 Fahl, Muggenbrunn, Schlecht- 
 nau, Geschwend, Präg, Herren- 
 schwand)
18.07. Gelber Sack
30.07. Grünabfallannahme Todtnau
 und Todtnauberg

August
15.08. Gelber Sack
27.08. Grünabfallannahme Todtnau  
 und Todtnauberg

September
12.09. Gelber Sack
17.09. Altpapier Bringsammlung 
 Gesamtstadt
20.09. Schadstoffe Todtnau und
 Todtnauberg
24.09. Grünabfallannahme Todtnau  
 und Todtnauberg

Oktober
10.10. Gelber Sack
29.10. Grünabfallannahme Todtnau  
 und Todtnauberg

November
07.11. Gelber Sack
12.11. Altpapier (örtl. Vereine, Kern- 
 stadt, Aftersteg, Brandenberg- 
 Fahl, Muggenbrunn, Schlecht- 
 nau, Geschwend, Präg, Herren- 
 schwand )
26.11. Grünabfallannahme Todtnau  
 und Todtnauberg

Dezember
05.12. Gelber Sack

Zusätzliche ständige Entsorgungs-
möglichkeit vor Ort:
• Glascontainer

Stadt Todtnau

Neue Austräger des Amtsblattes in
Brandenberg-Fahl und Geschwend
Pünktlich zur Zustellung der ersten Aus-
gabe des Amtsblattes „Todtnauer Nach-
richten“ im neuen Jahr 2022 konnten für 
die Ortsteile Brandenberg-Fahl und Ge-
schwend neue Austräger gefunden wer-
den, nachdem diese Stellen zuletzt über 
mehrere Wochen leider vakant waren.In 
Brandenberg-Fahl übernimmt ab sofort 

Bernadett Meisel, Silberbergstr. 4, und in 
Geschwend Ute Mendl-Ritzal, Felsenweg 
4, die Verteilung der „Todtnauer Nachrich-
ten“ jeweils freitags.
Die Stadt Todtnau bedankt sich an dieser 
Stelle ganz herzlich bei beiden neuen Aus-
trägerinnen, dass sie künftig diese Aufgabe 
zuverlässig übernehmen werden.   
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Katholische Seelsorgeeinheit 
Oberes Wiesental 

Evangelische Kirchengemeinden 
Schönau und Todtnau 

 

 
GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN 
DER EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDEN 

SCHÖNAU UND TODTNAU 
 
 
Sonntag, 16.01.22 
Schönau: 
10.15   Gottesdienst  
   mit Pfarrerin Christine Würzberg 
 

Todtnau:   
09.00   Gottesdienst 
   mit Pfarrerin Christine Würzberg 
 
Montag, 17.01.22 
Schönau: 
09.00-11.00  Pfarrbüro  
 

Wir sind zu den Pfarramtszeiten leider nur telefonisch 
erreichbar (Tel. 07673/389). 
   
Dienstag, 18.01.22 
Schönau: 
09.00-11.00  Pfarrbüro  
 

Wir sind zu den Pfarramtszeiten leider nur telefonisch 
erreichbar (Tel. 07673/389). 
 
Mittwoch, 19.01.22 
Todtnau: 
09.00-11.00  Pfarrbüro  
 

 
 

 
Wir sind zu den Pfarramtszeiten leider nur telefonisch 
erreichbar (Tel. 07671/252). 
 

Todtnau/Schönau: 
16.15-17.45  Konfirmanden-Unterricht für die  

Kirchengemeinden Schönau und  
Todtnau in Schönau 

 
Donnerstag, 20.01.22 
Todtnau: 
09.00-11.00  Pfarrbüro  
 

Wir sind zu den Pfarramtszeiten leider nur telefonisch 
erreichbar (Tel. 07671/252). 
 
Sonntag, 23.01.22 
Schönau: 
10.15   Gottesdienst  
   mit Frau Prädikantin Mack-Vogel 
 

Todtnau:   
09.00   Gottesdienst 
   mit Frau Prädikantin Schaupp 
 
 

Aktuelles  
 
Mit dem Wochenspruch grüßen wir Sie herzlich: 
„Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um 
Gnade.“ 
 Joh 1,16 
 
 
 

Wort der Woche    
 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, 
 
in biblischer Zeit hatten alle Namen eine tiefsinnige Bedeutung, zum Beispiel bedeutete Adam „Mensch“, 
Mose „der aus dem Wasser Gezogene“, Johannes „Gott ist gnädig“, Petrus „der Fels“ usw.  
Maria und Josef gaben dem Kind den Namen Jesus, den der Engel ihnen genannt hatte. Während man sich 
im Alten Bund aus lauter Ehrfurcht gar nicht getraute, den Gottesnamen JAHWE auszusprechen und ihn 
deshalb oft durch Adonai = Herr ersetzte, hat der Gottmensch einen Namen, mit dem wir ihn ansprechen. 
Jesus heißt übersetzt: Jahwe hilft, Jahwe rettet.  Der Name ist gewissermaßen sein Lebensprogramm.  
 
Nun sprechen wir den Herrn häufig mit zwei Namen an: Jesus Christus. Christus (griechisch der Gesalbte, 
der Erlöser) ist eigentlich kein Name, sondern ein Titel. Darum setzt Paulus in seinen Briefen diese 
Bezeichnung auch voran: Christus Jesus. 
Während wir in der offiziellen Liturgie unser Gebet zumeist an Christus richten, verwenden wir im persönlichen 
Gebet eher den Namen Jesus. In jedem Fall ist es gut, wenn wir den Namen im Herzen heilighalten und mit 
Glauben und Vertrauen aussprechen.  
Es ist auch gut „in Gottes Namen“ etwas Neues zu beginnen: einen Tag, eine Woche oder ein Jahr.  
Möge seine Nähe uns alle mit Hoffnung und Zuversicht erfüllen!  
Pfarrer Helmut Löffler 
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GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN 
DER KATHOLISCHEN SEELSORGEEINHEIT  

OBERES WIESENTAL 
 
Freitag, 14.01.22 – Hl. Valentin / Hl. Raimund 
18.25 Schönau: Rosenkranz  
19.00 Schönau: Hl. Messe anschl. Anbetung 
 für: Seelenamt Irmgard Strohmeier;  
 Seelenamt für Adolf Bianchi; 
 2. Gedenken Anneliese Adam; gestifteter  
 Jahrtag Kurt Lais, Aitern; Martha Schmidt; Ida  
 Steinebrunner; Anna und Karl Huber 
 
Samstag, 15.01.22 – Mariengedächtnis am 
Samstag 
18.30 Todtnauberg: Vorabendmesse 
 für: Seelenamt Annemarie Ernst; 
 2. Gedenken Olga Schelb;  
 Gertrud Gramespacher; Albert und Theresia  
 Brender und verstorbene Angehörige 
 
Sonntag, 16.01.22 – 2. Sonntag im Jahreskreis  
08.30 Geschwend: Hl. Messe 
10.00 Todtnau: Hl. Messe 
 (in den Anliegen der Pfarreien) 
10.00 Schönau:  Hl. Messe (F) 
 (in den Anliegen der Pfarreien) 
 
Montag, 17.01.22 – Hl. Antonius  
17.00 Schönau: Rosenkranz 
 
Dienstag, 18.01.22  
09.30 Schönau: Hl. Messe 
 für: Elisabeth Wuchner; in einem besonderen  
 Anliegen 
17.00 Schönau:  Rosenkranz 
19.00 Geschwend: Hl. Messe (F) 
 
 
 

Mittwoch, 19.01.22  
17.00 Schönau:  Rosenkranz 
19.00 Todtnau:  Hl. Messe (F) 
 für: Jahrtag Elisabeth Asal, Maria Brauner,  

Elisabeth Maier und Elisabeth Mang; Berta u. 
Theresia Wunderle; alle Angehörigen der 
Familien Thoma – Müller – Wunderle; Luise 
Ketterer; Elisabeth Schulz  

 
Donnerstag, 20.01.22 – Hl. Fabian, Hl. Sebastian 
17.00 Schönau: Rosenkranz  
18.30 Wieden:  Rosenkranz 
19.00 Wieden:  Hl. Messe (F)  
    anschl. Bündnisfeier 
 für: Agnes und Heinrich Behringer, Franziska und  
 August Behringer; Max und Lydia Walleser und  
 Verstorbene Kinder; Franz Laile Niedermatt und  
 verstorbene Angehörige 
18.30 Todtnauberg: Rosenkranz 
19.00 Todtnauberg: Hl. Messe 
 
Freitag, 21.01.22 – Hl. Meinrad, Hl. Agnes 
18.25 Schönau: Rosenkranz  
19.00 Schönau: Hl. Messe (F) anschl. Anbetung 
 für: Seelenamt Johann Steinebrunner; 
 2. Gedenken Elisabeth Ruff sowie 2. Gedenken 
 Lothar Ruff; 3. Gedenken Hedwig Kunz;  
 für Verstorbene der Familien Schelshorn und  
           Walleser; Jahrtag August Ehmer und verstorbene  
 Angehörige Stiegeler und Ehmer 
 
Samstag, 22.01.22 – Hl. Vinzenz / 
Mariengedächtnis am Samstag 
18.30 Todtnau: Vorabendmesse 
 für: Klara Zimmermann; zu Ehren der Hl. Familie; 
 für alle armen Seelen 
 
Sonntag, 23.01.22 – 3. Sonntag im Jahreskreis  
08.30 Wieden: Hl. Messe 
 für: Jahrtag Berta und Franz Walleser 
10.00 Schönau:  Hl. Messe (F) 
 (in den Anliegen der Pfarreien) 
10.00 Todtnauberg: Hl. Messe (F) 
 (in den Anliegen der Pfarreien) 
17.00 Todtnau:  Rosenkranz 
    anschl. Bündnisfeier 
 

Aktuelles aus der Seelsorgeeinheit 
 

 
 

Weihnachtskrippe der Pfarrkirche Schönau   
(Foto: Steffen Rees) 

 
Ansprechpartner der evangelischen Gemeinden: 
 
Evangelisches Pfarramt Schönau 
Letzbergstr. 4, 79677 Schönau im Schwarzwald 
Tel.:    07673 389 
E-Mail:   bergkirche.schoenau@kbz.ekiba.de 
Internet:  www.bergkirche-schoenau.de 
Abholdienst:  07673 389 
Vorsitzender des Kirchengemeinderats Schönau 
Ronald Kaminsky Tel. 07625 218 642 
 
Evangelisches Pfarramt Todtnau 
Franz-Dietsche-Str. 5, 79674 Todtnau 
Tel.:    07671 252 
E-Mail:    todtnau@kbz.ekiba.de 
Internet:  www.ev-kirche-todtnau.de 
Vorsitzende des Kirchengemeinderats Todtnau 
Renate Metzler  Tel. 07671 962609 
 
Gemeindediakonin für Schönau und Todtnau 
Rebekka Tetzlaff, Tel.:  0176 2433 7203 
E-Mail:   rebekka.tetzlaff@kbz.ekiba.de 
 
Pfarrerin beider evangl. Kirchengemeinden 
Christine Würzberg 
Tel.:    0173 239 7090 
E-Mail:   christine.wuerzberg@kbz.ekiba.de 
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Rückblick auf Weihnachten / Danke! 
An den Weihnachtstagen haben wir mit festlichen 
Gottesdiensten die Feier der Geburt unseres Heilands 
begangen. So sei allen, die in der Vorbereitung oder 
Gestaltung des Weihnachtsfestes beteiligt waren, herzlich 
gedankt:  
 

• Danke für den Aufbau der Christbäume, der 
Weihnachtskrippen und für den Altarschmuck in 
den Pfarrkirchen, Filialkirchen und Kapellen 
unserer Seelsorgeeinheit!  

• Danke der Stadt Todtnau, der Stadt Schönau 
sowie der Gemeinde Wieden für die 
Bereitstellung der Christbäume!  

• Danke den Mesnern, Ordnern und Ministranten 
für ihren Einsatz! 

• Danke den Organisten und allen, die als 
Sängerinnen und Sänger oder als Musiker 
mitgewirkt haben.  

• Danke für die ansprechenden Krippenfeiern allen 
daran Beteiligten! 

• Danke allen, die mit ihrem Weihnachtsopfer die 
Aktion Adveniat unterstützt haben!  

 
Ende der Weihnachtszeit 
Mit dem Fest der Taufe Jesu ging am vergangenen 
Sonntag liturgisch die Weihnachtszeit zu Ende. Wir sind 
jetzt wieder in der gewöhnlichen Zeit des Kirchenjahres, 
erkennbar an der grünen Farbe der Gewänder.     
Da aber mit Mariä Lichtmess am 2. Februar nochmals ein 
weihnachtlich geprägtes Fest begangen wird, bleiben in 
unseren Kirchen die Christbäume und Krippen noch einige 
Zeit zu sehen.  
 
Danke 
Spende für die Kirche Schönau: 20,00 € 
Spende für Blumenschmuck Kirche Todtnau:  
20,00 €; 20,00 €; 20,00 € 
Ein herzliches Vergelt’s Gott! 
 

Aktuelles aus den Gemeinden  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ministrantenplan: 
Fr. 14.01.22: Helena, Sarah 
So. 16.01.22: Franziska W., Ariane, Alina, Yves,  
 Lena, Lara Gr. 
Fr. 21.01.22: Mona, Lara Ge. 
So. 23.01.22: Nico, Marina, Helena, Sarah, Celina, Lea 
 
Danke 
Auf Weihnachten wurde der große Stern, der im Altarraum 
hängt, völlig neu ausgeführt.  Den Ehrenamtlichen, die das 
in vielen Stunden bewerkstelligt haben, sagen wir 
herzlichen Dank.  
Seit Dreikönig stehen an der Weihnachtskrippe nicht nur 
die drei Könige, sondern auch ein Kamel. Es war viele 
Jahre im Kirchturm aufbewahrt worden. Konrad Asal hat 
es liebevoll restauriert.  
  

Handarbeitsfrauen Schönau 
Handgestrickte Damen- und Herrensocken der 
Handarbeitsfrauen Schönau können im Pfarramt Schönau 
zu den Öffnungszeiten erworben werden. 
 

 
 
 

 
 

Seitenaltar der Pfarrkirche Todtnau in der Weihnachtszeit 
(Foto: Steffen Rees) 

 
Ministrantenplan: 
So. 16.01.22: Gruppe B 
Mi. 19.01.22: Zoe, Maren 
Sa. 22.01.22: Gruppe C 
 
Bibelabend in Italienischer Sprache 
Termin: Montag, 24.01.2022 – 18.00 Uhr 
Ort: Pfarrsaal Todtnau 
 
 

 
 
Ministrantenplan: 
Do. 20.01.22: Gruppe 3 
So. 23.01.22: Gruppe 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto: Anna Jäger) 
 
 
 

Allerheiligen, Wieden 
 

St. Johannes Baptist Todtnau 
 

Maria Himmelfahrt, Schönau 
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Ein herzliches Vergelt´s Gott, sagen wir allen Kindern, 
die ihre Holzengelchen und Holzsterne vor dem 1. Advent 
so toll verziert haben und damit den Adventskranz in der 
Wiedener Kirche so wunderbar geschmückt haben. Ein 
großes Dankeschön geht auch an Gisela und Felix 
Schwörer, die die Holzteile hergestellt und spendiert 
haben, ebenso wie an die Wiedener Landfrauen, die den 
schönen Adventskranz gebunden haben.  
 
Wir wünschen allen Familien ein gesegnetes und vor 
allem gesundes neues Jahr, in der Hoffnung, dass wir 
uns im Laufe des Jahres, wenn es die Pandemie zulässt, 
auch wieder zu einer gemeinsamen Kinderkirche treffen 
können.  
Bis dahin alles Gute, euer Kinderkirchen- Team Wieden 
 
 
 
 
 
 
 
Ministrantenplan: 
Sa. 15.01.22: Nela, Kim, Niklas, Adam 
So. 23.01.22: Josefine, Jara, Karlotta, Niklas 
 
Abgabetermin Kirchenseite 2022  
Redaktionsschluss für die Ausgabe Nr. 4 (30.01.-
06.02.22) ist am Donnerstag, 20.01.22 schriftlich 
(Pfarrbüro Todtnau oder Schönau) oder per E-Mail an 
kirchenseite@seobwi.de. 
 
Herausgeber: Röm.-Kath. Kirchengemeinde Oberes Wiesental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner in der Röm.-Kath. Kirchengemeinde 
Oberes Wiesental 
 
Pfarrer Helmut Löffler 
Tel. 07673 889201; auch 07673 267 
E-Mail: helmut.loeffler@seobwi.de 
Sprechzeiten: Fr. 17.30 -18.30 Uhr Pfarrhaus Schönau 
oder nach Vereinbarung 
 
Markus Oehler, Gemeindereferent, Tel.: 07673 889-4799 
E-Mail: markus-oehler@seobwi.de 
Gut erreichbar: Di. 10.00 - 11.00 Uhr Pfarrhaus Schönau 
 
Cyrilla Kunz Pircher, Gemeindereferentin, 
Tel.: 07671 224 oder 07671 999-382 
E-Mail: cyrilla.kunzpircher@seobwi.de 
Gut erreichbar: Mo. 9.00 - 10.00 Uhr Pfarrhaus Todtnau,  
sonst in der Regel vormittags  
 
Pfarrbüro Schönau, Tel.: 07673 267; Fax: 07673 931771 
Pfarrsekretärin Monika Kiefer 
E-Mail: pfarramt.schoenau@seobwi.de 
Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 10.00 – 12.00 Uhr; Do. 14 - 17 Uhr 
 
Pfarrbüro Todtnau, Tel.: 07671 224; Fax: 07671 705 
Pfarrsekretärin Martina Harter 
E-Mail: pfarrbuero.todtnau@seobwi.de 
Sprechzeiten: Mo.+Mi.+Fr. 10.00-12.00 Uhr; Di. 14.00-17.00 Uhr 
 
Pfarrbüro Todtnauberg, Tel.: 07671 621 
Pfarrsekretärin Manuela Wischnewski 
E-Mail: pfarrbuero.todtnauberg@seobwi.de  
Sprechzeiten: Mo. 09.30 – 11.30 Uhr  
 
Pfarrgemeinderatsvorsitzender Adolf Rombach 
Tel.: 0172 7585352 
E-Mail: pgr@seobwi.de 
 
Bankverbindung Röm.-Kath. Kirchengemeinde  
Oberes Wiesental: Sparkasse Wiesental  
IBAN: DE62 683515570018006601; BIC: SOLADES1SFH 
 
Internet:   www.seobwi.de 
Webmaster Michael Graf  
E-Mail: webmaster@seobwi.de 
        
     

St. Jakobus Todtnauberg 

Präventionstipp – Telefonbetrug 
mit angeblichem Verkehrsunfall
Telefonbetrüger scheu-
en sich nicht, mit der 
Angst und Sorge um 
die nächsten Angehö-
rigen mit einem kom-
binierten Trick des „fal-
schen Polizeibeamten“ 
oder „eines angeblichen 
Staatsanwalts“ vor al-
lem ältere Menschen 
um ihr Geld zu bringen. 

In den aktuellsten Fällen erhielten die Geschädigten einen 
Anruf einer unbekannten männlichen Person, die sich als Po-
lizeibeamter ausgab. Durch geschickte Gesprächsführung und 
mit mehrfachen Gesprächswechseln zwischen dem falschen 
Polizisten, einem Staatsanwalt oder Rechtsanwalt und der ver-
meintlichen Tochter oder Enkelin, überzeugten die Betrüger 
die überrumpelten Gesprächspartner von ihrer fingierten Ge-
schichte und vor allem davon, dass eine hohe Kautionssumme 
zu zahlen sei. Besonders perfide ist, dass am anderen Telefon-
ende die angebliche Tochter/Enkelin weinend und schluch-
zend diese vermeintliche Not theatralisch zuspitzt, um so die 
jeweilige Hilfsbereitschaft der Angerufenen auszunutzen.
Egal was am Telefon erzählt wird - eines ist immer gleich: Die 
Betrüger am Telefon rufen vornehmlich Seniorinnen und Se-
nioren an, versetzen sie mit einer erfundenen Geschichte in 
einen Schockzustand, setzen sie dann massiv – und professio-
nell – unter Druck und fordern hohe Geldsummen.
 
 So kann man sich vor Telefonbetrügern schützen

• Seien Sie misstrauisch am Telefon!
• Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer an-
ruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.
• Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten 
Nummer an.
• Denken Sie daran, die Polizei ruft Sie niemals unter der Poli-
zeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn 
Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen 
Sie dafür nicht die Rückruftaste.
• Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und fi-
nanziellen Verhältnisse.
• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!
• Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen 
Sie über den Notruf 110 die Polizei!
• Löschen Sie am besten Ihren Telefonbucheintrag aus dem 
Telefonbuch.

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten las-
sen, so melden Sie sich gerne über freiburg.pp.praevention@
polizei.bwl.de.

Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihr Polizeipräsidium Freiburg
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Haus Barnabas, 
Utzenfeld

(Ein überkonfessioneller,
freier christlicher Hauskreis)

Jesus aber sagte zu ihnen: „Ich bin 
das Brot des Lebens. Wer zu mir 
kommt, den wird nicht hungern; und 
wer an mir glaubt, den wird niemals 
dürsten. ... Alles, was mir mein Va-
ter gibt, das wird zu mir kommen; 
und wer zu mir kommt, den werde 
ich nicht hinausstoßen.“
Johannes 6,35 & 37

Sonntag, 16. Januar 2022
16.00 Uhr Gottesdienst auf 
Deutsch und Englisch im Gasthaus 
Engel

Donnerstag, 20. Januar 2022
17.00 Uhr Bibelabend auf Deutsch 
und Englisch im Gasthaus Engel

Wegen der nötigen Infektions-
schutzmaßnahmen, bitten wir um 
einen Anruf oder eine E-Mail, 
wenn Sie kommen möchten, damit 
wir einen Sitzplan mit dem richti-
gen Abstand organisieren können.  
Bringen Sie bitte eine Schutzmas-
ke, und wenn möglich, eine eigene 
Bibel mit.
Alle sind herzlich willkommen!

Tim & Deborah Brooks
Haus Barnabas im Engel

Wiesentalstr. 47
79694 Utzenfeld.

Telefon: 07673 7760
E-Mail: upstairs@haus-barnabas.com

„Mittagstisch“
Der Mittagstisch – mit Booster-Impfung

können wir uns wieder treffen
Wir haben ein neues Jahr angefangen. 
Was wird über das verflossene Jahr in 
den Geschichtsbüchern stehen? Wün-
schenswert wären Zeichen der Solidari-
tät, des friedlichen Miteinanders.. Ge-
walt und Hetze wollen wir nicht darin 
verewigt sehen. Vergangene Woche fei-
erten wir in vielen Teilen Deutschlands 
das Fest der Sterndeuter. Diese drei Wei-
sen aus dem Morgenland, die als Ver-
treter unterschiedlicher Kontinente und 
damit der ganzen Welt gelten, könnten 
uns daran erinnern, dass wir uns immer 

wieder bemühen müssen, die richtige 
Richtung einzuhalten. Oder es  geht  uns 
so, wie der Physiker Werner Heisenberg 
es mit einem Vergleich ausdrückte: „Wir 
fahren auf einem Luxusdampfer ausge-
stattet mit allem erdenklichen Komfort, 
mit den raffiniertesten Einrichtungen. 
Aber eines fehlt auf diesem Dampfer. Er 
hat keinen Kompass. Wir fahren ins Un-
gewisse. Wir drehen uns um uns selbst.“
Also sind zuverlässige Wegweiser ge-
fragt. Viele Menschen finden diese in 
den Weisheitsbüchern ihrer Religionen. 

Doch verbindlich für uns alle ist und 
bleibt unser Grundgesetz. Das muss un-
ser aller Kompass gerade auch in schwie-
riger Zeit sein.

PS: Ein Kompass für uns ist das Boos-
tern. Wenn bis Ende Januar alle Mittags-
tischler diese Impfung erhalten haben, 
machen wir mit unseren wöchentlichen 
Mittagstischen weiter, denn niemand 
soll ausgegrenzt aber auch nicht gefähr-
det werden. Bis dahin: Kopf hoch und 
bleibt gesund!

Todtnauer Narrenzunft 1860 e. V.

Egal wie, wir arbeiten 
dran – Narrenzeitung 
2022  
Bis zur nächsten Fasnet sind es ja noch 
ein paar Wochen, und wir wissen alle 
momentan nicht, wie diese aussehen 
wird. Aber etwas Lustiges zum Lesen 
wird es geben!
Wenn Ihnen eine gute, wahrheitsgetreue 
Geschichte einfällt, von der Sie meinen, 
dass eine Veröffentlichung in der nächs-
ten Narrenzeitung genau das Richtige ist 
– damit alle etwas zum Schmunzeln ha-
ben – dann teilen Sie uns bitte die Fak-
ten mit. Melden Sie sich entweder beim 
Oberzunftmeister Jürgen Wehrle oder 
bei jedem anderen Zunftrat. Wir freuen 
uns auf Ihre Geschichten! 

Kulturhaus Todtnau e. V.

Bürstenmuseum und
Nessler-Ausstellung
Das Bürstenmuseum Todtnau und die 
Nessler-Ausstellung haben ab Sonn-
tag, den 16. Januar 2022 wieder geöff-
net. Öffnungszeiten sind Mittwoch und 
Sonntag,  jeweils von 14.00 – 17.00 Uhr.
Es gilt die Corona-Regelung 2G+.
Kommt vorbei!
www.todtnau.museum 
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Grundschule Oberes Wiesental

Schätzkönige an der Grundschule Oberes Wiesental

In den letzten Wochen des alten Jahrs 
fand an der Grundschule Oberes Wie-
sental ein Wettbewerb zum Thema 
Schätzen statt. Wöchentlich erhielten 
die Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit verschiedenste Anzahlen von 
Dingen zu schätzen. In den ausgestell-
ten Schätzgläsern befanden sich Ge-
genstände wie Teebeutel, Zahnstocher, 
Tannenzapfen oder Nudeln. Umso ge-
nauer geschätzt wurde, umso eine besse-
re Punktzahl konnten die Kinder errei-
chen. Am Ende wurden die Sieger durch 
die Gesamtpunktzahl ermittelt.

Treffpunkt Todtnau e. V.

Aktion „Einkaufen & Gewinnen“
– 10 glückliche Gewinner 
Der Gewerbeverein Treffpunkt Todt-
nau e.V. hat die 10 Gutschein-Gewin-
ner anlässlich des großangelegten Ge-

winnspiels „Einkaufen & Gewinnen“ 
ermittelt. In einem Zeitraum von rund 
vier Wochen in der Vorweihnachtszeit 

konnten sich Kundinnen und Kunden in 
Todtnauer Geschäften – egal ob im Ein-
zelhandel, in der Gastronomie, bei Frisö-
ren oder sonstigen Geschäften – unkom-
pliziert für das Gewinnspiel registrieren 
lassen. Insgesamt 380 Personen nahmen 
schließlich an der Verlosung der 10 Gut-
scheine aus der Todtnauer Geschäftswelt 
im Gesamtwert von 500,00 € teil. 
Alle Kundinnen und Kunden haben 
gezeigt, dass sie sich mit den örtlichen 
Kleinunternehmen verbunden fühlen 
und diese durch ihren gezielten Einkauf 
finanziell stärken und so überlebens-
fähig erhalten wollen. Herzlichen Dank 
dafür!
Der Gewerbeverein belohnt das Einkau-
fen vor Ort bereits zum vierten Mal nach 
den Jahren 2017, 2018 und 2020 mit der 
Verlosung wertvoller Gutscheine.

Hier die Gewinnerinnen und Gewin-
ner: 
Melanie Wießner, Todtnau; Ute Gerspa-
cher, Todtnau; Lea Steck, Todtnau; Petra 
Fischer, Wieden; Jutta Fuchs, Schönau; 
Nick Biondi, Todtnau; Heike Lederer, 
Todtnau; Tanja Gutmann, Wieden; Co-
rina Schulzke, Todtnau; Veronika Gut-
mann, Todtnau.



Seite 10                                            Todtnauer Nachrichten    Nr. 1/2-2022 

. 
Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG)

Wir sind unter der Rufnummer 07652/1206-8520 telefonisch erreichbar. Ihr Team 
der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, Tourist-Information Bergwelt Todtnau

Regelmäßige Angebote
Werksverkauf von Bürsten & Besen 
Montag – Freitag von 8.00 – 18.00 Uhr 
+ Samstag, Sonntag & an Feiertagen 
(bei guter Witterung im Eingangsbe-
reich)
WALDKRAFT GmbH
Talstr. 13, 79674 Todtnau/Aftersteg
Infos unter: www.wald-kraft.com und 
unter Tel. +49 (0) 7671/ 992 597 – 0
zusätzlicher Verkaufsstand im
Akzent Hotel Lawine, Fahl 7
79674 Todtnau-Fahl

Glasbläserei Todtnauberg
Dienstag – Freitag
15.00 – 18.00 Uhr
Kreuzmattstraße 4, 79674 Todtnauberg 
Glasblasen – beim Glasbläser in Todt-
nauberg dürfen Jung und Alt die Glas-
kugeln einmal selbst blasen. Bitte nur 
mit telefonischer Voranmeldung und 
Terminvereinbarung, bitte Mundschutz 
mitbringen und Abstand einhalten. Es 
gilt die 2G-Regelung.

Bürstenmuseum Todtnau und
Dauerwellen-Ausstellung 
Mittwoch + Sonntag
14.00 – 17.00 Uhr
Ab Sonntag, 16. Januar 2022 wieder ge-
öffnet, es gilt die Corona-Regelung 2G+, 
Anfragen unter info@kulturhaus-todt-
nau.de

Täglich
Todtnau-Todtnauberg – Bergladen 
Saisonabhängiger Straßenverkauf regio-
naler Produkte in Selbstbedienung und 
mit Vertrauenskasse

Samstag
7.00 - 12.00 Uhr
Todtnau Marktplatz – Wochenmarkt 
Auf dem Wochenmarkt finden Sie fri-
sche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, 
Fleisch, Wurst, Fisch, Käse, Brot, Eier 
und Nudeln, leckere Spezialitäten sowie 
Blumen direkt vom Erzeuger bzw. von 
einheimischen Einzelhändlern.

Täglich 9.00 – 17.00Uhr
Stadtrally durch Todtnau
Holt euch in der Tourist-Info eu- 
ren Flyer für die Stadtrally ab  
und geht auf Tour  

Bestimmt finden Sie etwas Passendes 
für Ihre Lieben in unserem Sortiment! 
Schauen Sie herein!

Hochschwarzwald Tourismus GmbH
Tourist-Informationen der Bergwelt  
Todtnau (Todtnau und Todtnauberg)
Tel. +49 (0) 7652-1206 8520
E-Mail: todtnau@hochschwarzwald.de 

Die Tourist-Informationen der Berg-
welt Todtnau bieten neben zahlrei-
chen Informationen zur Region auch 
(hoch-)schwarzwaldtypische Geschen-
ke und (Reservix-)Vorverkaufskarten 
zu hochinteressanten Veranstaltungen 
an.  

Auch ein Flixbus-Fahrschein für alle 
Verbindungen kann hier bequem und 
einfach gebucht werden.  Besuchen Sie 
uns und nutzen Sie unser vielfältiges 
Angebot!

Das E-Carsharing ist nicht nur für un-
sere Gäste, sondern auch für Einheimi-
sche ein tolles Angebot! Informieren 
Sie sich bei uns in den Tourist-Infor-
mationen der Bergwelt Todtnau oder 
unter www.hochschwarzwald.de/car-
sharing.

E-Carsharing 
Fahren Sie den Mini Cooper SE! 

Kartenvorverkauf, Geschenke
& weitere Informationen

Wir sind für Sie da! 
Öffnungszeiten Januar

Tourist-Information Todtnau

Montag bis Freitag        9.00 – 17.00 Uhr

Tourist-Information Todtnauberg

Montag bis Freitag        9.00 – 17.00 Uhr 
Samstag          10.00 – 13.00 Uhr

Notschrei     
Sonntag und Montag    9.30 – 14.00 Uhr    

Für unsere kleinen Besucher

Geschenk gesucht?
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Zum Schutz und der Gesundheit unse-
rer Wanderführer und Teilnehmer – 
Teilnahmebedingungen während der 
Corona-Pandemie:
• Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
• Anmeldung ist erforderlich (auch on-
line möglich)
• Den Anweisungen des Wanderfüh-
rers ist Folge zu leisten
• Bitte nehmen Sie einen Mund-Nasen-
schutz für engere Weg-Passagen oder 
Linienbusfahrten mit
• Die aktuelle Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg enthält 
ein dreistufiges Warnsystem zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie. 

Sowohl für Wanderungen im Freien, 
als auch für Wanderungen mit Besich-
tigungen greift die 2G+ Regel (geimpft 
oder genesen und ein zusätzlich nega-
tiver Coronatest). Der entsprechende 
Nachweis ist zu Beginn der Wande-
rung vorzuzeigen. Die Nachweispflicht 
entfällt für Kinder bis einschließlich 
7 Jahre und Schüler von Grund- und 
weiterführenden Schulen. Bitte be-
achten Sie, dass es wegen der Corona-
Pandemie zu Änderungen/Absagen 
kommen kann. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis.

Samstag,15.01.2022
9.45 – 12.45 Uhr
Todtnau-Todtnauberg
Wanderparkplatz Radschert
Schneeschuhwandern auf den Höhen 
von Todtnauberg 
Das Wandern mit Schneeschuhen er-

freut sich immer größerer Beliebtheit. 
Dabei ist die Lauftechnik auch nicht 
allzu schwer. Wir treffen uns am Kur-
haus in Todtnauberg. Hier bekommen 
wir eine fachkundige Einweisung in die 
Lauftechnik. Wer selbst keine Ausrüs-
tung hat, der kann diese direkt vor Ort 
beim Tourguide vor Beginn ausleihen. 
Anschließend wandern wir unter Rück-
sicht auf Wildtiere und deren Ruhezo-
nen durch verschneite Winterwälder mit 
tollen Aussichten auf den Höhen von 
Todtnauberg. Strecke: ca. 5-6 km, Hö-
henmeter: 250 Hm, Gehzeit: 2 Stunden
Kostenbeitrag:
Teilnahme 10,00 €
Verleih Schneeschuhe 10,00 €
Verleih Wanderstöcke 5,00 €

Wichtige Teilnahmehinweise:
- Es wird eine normale Kondition/kör-
perliche Verfassung vorausgesetzt
- Mindestalter 14 Jahre
- Bitte mitbringen: Wander- oder feste 
Winterstiefel, wetterangepasste Klei-
dung, evtl. Sonnenbrille und Lippen-
schutz, kleine Rucksackverpflegung
- Die Teilnahme erfolgt auf eigene Haf-
tung und Verantwortung. 

Mittwoch, 19.01.2022
16.30 – 21.30 Uhr 
Todtnau-Muggenbrunn
Parkplatz Franzosenberg
Winterwanderung mit geselligem Fon-
dueplausch
Wir treffen uns am Parkplatz beim Fran-
zosenberglift in Muggenbrunn. Von 
hier aus wandern wir gemeinsam in 

das idyllisch gelegene Holzschlagbach-
tal. Unterwegs genießen wir hierbei das 
Schneeknirschen unter den Füßen und 
die malerischen Winterwälder. Über 
die Klusenbrücke und den Heubühl 
gelangen wir nun zum Waldhotel am 
Notschreipass. Hier erwartet uns ein le-
ckerer Fondueabend, bevor wir wieder 
mit Stirnlampen entlang des Wasenlifts 
zurück zum Ausgangspunkt laufen. 
Strecke: 10 km, Höhenmeter: 300 Hm, 
Gehzeit: 3 Stunden, Kostenbeitrag: 25,00 
€ (inkl. Käse-Fondue, Getränke werden 
zum Selbstkostenpreis angeboten)

Donnerstag, 20.01.2022
19.00 – 20.30 Uhr 
Todtnau-Todtnauberg
Kurhaus 
Romantische Laternenwanderung
Fast schon mystisch wirkt die Bergwelt 
Todtnau, wenn sich die Abenddämme-
rung über die Berge legt. Dies ist genau 
die richtige Stimmung für einen roman-
tischen Laternenspaziergang für die 
ganze Familie. Gemeinsam treffen wir 
uns am Kurhaus Todtnauberg und wan-
dern anschließend mit unseren Liebsten 
durch den Ort. Dabei erfahren wir un-
terwegs viele spannende Schwarzwald-
Geschichten von unserem Wanderfüh-
rer. Aufgrund der derzeitigen Lage 
der Corona-Pandemie verzichten wir 
aktuell auf den Glühwein- Ausschank 
sowie auf das abschließende Feuer. 
Strecke: 3 km, Höhenmeter: 100 Hm,  
Gehzeit: 1 Stunde, Kostenbeitrag: frei

Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG)

Aktuelle Veranstaltungen bis 20. Januar

Online-Vortrag –  Den Fortschritt lieben, 
doch die Veränderung meiden
Veränderung ist allgegenwärtig in al-
len Lebensbereichen. Manchmal ist 
Veränderung aber nicht gewollt. Häu-
fig erzwingen äußere Umstände Ver-
änderungen. Widerstände und Ängste 
beeinträchtigen unsere Fähigkeit, Ver-
änderungen anzunehmen. Verände-
rungskompetenz kann aber erlernt wer-
den und dies am besten mit Freude!

Online-Vortrag am 27. Januar 2022,
17.00 – 19.00 Uhr
Referentin: Elke-Maria Rosenbusch
Anmeldung per E-Mail bei: 
Loerrach.BCA@arbeitsagentur.de
Den Zugangslink erhalten Sie kurz vor 
der Veranstaltung zugesendet.
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Öffentliche Bekanntmachung

Der Gemeinderat der Stadt Todtnau hat 
am 16.12.2021 in öffentlicher Sitzung den 
Entwurf des Bebauungsplans „Hauptstra-
ße 5“ und den Entwurf der zusammen 
mit ihm aufgestellten Örtlichen Bau-
vorschriften gebilligt und beschlossen, 
diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen.

Ziele und Zwecke der Planung
Die Stadt Todtnau beabsichtigt, bauliche 
Erweiterungsspielräume für die orts-
ansässige Bevölkerung zu schaffen. In 
diesem Sinne soll im Ortsteil Schlecht-
nau hinter dem Anwesen „Hauptstraße 
5“ in zweiter Reihe die Errichtung eines 
Wohnhauses ermöglicht werden. Nach-
dem das durch den Grundstückseigen-
tümer bereits konkret geplante Vorhaben 
im Rahmen einer Bauvoranfrage abge-
lehnt wurde, soll nun als Genehmigungs-
grundlage ein Bebauungsplan aufgestellt 
werden. 
Die Bebauungsplanaufstellung wird im 
Regelverfahren mit einer zweistufigen 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung durchgeführt. Parallel zum Bebau-
ungsplanverfahren wird ein Umwelt-
bericht erarbeitet, der Bestandteil der 
Begründung des Bebauungsplans ist. Die 
Bebauungsplanaufstellung verfolgt insbe-
sondere folgende Ziele:
• Bereitstellung von Bauland 
• Sicherung einer geordneten städtebau-
lichen Entwicklung 
• Festsetzungen von gestalterischen Leit-
linien für eine ortsbildgerechte Neube-
bauung
• Ökonomische Erschließung bzw. Nut-
zung vorhandener Infrastruktur 
• Schutz vor Steinschlag- und Felssturz-
gefahr

Das Plangebiet befindet sich in der Stadt 
Todtnau im nördlichen Bereich des Orts-
teils Schlechtnau. Richtung Norden und 
Süden schließt sich entlang der „Haupt-
straße“ Bebauung an. Parallel zur Haupt-
straße verläuft im Westen die B317. 
Östlich des Plangebiets befinden sich 
Wiesenflächen, die in ein Waldgebiet 
übergehen. Im nordöstlichen Bereich des 
Plangebiets grenzt eine kleinere Waldflä-
che an dieses an. 
Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 
16.12.2021. Der Planbereich ist im fol-
genden Kartenausschnitt dargestellt: 

Der Entwurf des Bebauungsplans sowie 
der örtlichen Bauvorschriften wird mit 
Begründung und Umweltbericht sowie 
Fachgutachten (Umweltbericht, Arten-
schutzrechtliche Prüfung, Formblatt zur 
natura 2000 Vorprüfung, Geotechni-
scher Bericht) vom 

24. Januar 2022 bis einschließlich
25. Februar 2022 (Auslegungsfrist)

beim Bauamt im Rathaus der Stadt Todt-
nau, Rathausplatz 1, 79674 Todtnau, im 
Gewölbekeller, während der üblichen 
Dienststunden öffentlich ausgelegt. 

Zur Einsichtnahme der ausgelegten 
Unterlagen, bitten wir um Anmeldung 
beim Bürgerservice. Alle Unterlagen 
können auch auf der Homepage der Ge-
meinde unter 
https://stadt.todtnau.de/rathaus/oef-
fentliche-bekanntmachungen.html ein-
gesehen werden. 
Falls Fragen zu den Unterlagen auftre-
ten, können diese schriftlich per E-Mail 
an sarah.maier@todtnau.de eingereicht 
werden, telefonisch unter Tel. 07671 
996-41 oder persönlich unter der aktuell 
geltenden Corona-Bedingungen (derzeit 
3G-Regelung – geimpft, genesen und ge-
testet nur mit Testzertifikat) besprochen 
werden. 

Das Betreten des Rathauses ist nur zu-
lässig mit dem Tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes. Eine FFP2-Maske ist er-
forderlich. Es wird dringend gebeten, 
diese Regeln zum Schutz der Gesundheit 
einzuhalten. 

Folgende Arten umweltbezogener In-
formationen sind verfügbar und Be-
standteil der ausgelegten Unterlagen: 

• Umweltbericht mit artenschutzrecht-
licher Prüfung sowie FFH-Vorprüfung 
für das FFH-Gebiet „Gletscherkessel 
Präg und Weidfelder im Oberen Wie-
sental“ und das Vogelschutzgebiet „Süd-
schwarzwald“ vom 16.12.2021 
Diese Unterlagen enthalten die folgen-
den Arten umweltbezogener Informa-
tionen mit folgenden Darstellungen 
wesentlicher Auswirkungen und Maß-
nahmen zur Minderung und zum Aus-
gleich dieser Auswirkungen: 
1. auf die Flora und Fauna: 
Informationen zum Bestand sowie zu 
den Auswirkungen der Planung auf den 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 
Informationen zu Vermeidungs-, Mini-
mierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
innerhalb und außerhalb des Geltungs-
bereichs. Informationen zu artenschutz-
rechtlichen Konflikten (insb. Käfer, 
Amphibien, Reptilien, Vögel u. Fleder-
mäuse) und den erforderlichen 

Stadt Todtnau

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans
„Hauptstraße 5“

▶
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Öffentliche Bekanntmachung

Maßnahmen zur Verhinderung von 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
ständen. Informationen zu potenziellen 
Konflikten mit den Erhaltungszielen des 
FFH-Gebietes „Gletscherkessel Präg und 
Weidfelder im Oberen Wiesental“ und 
des Vogelschutzgebietes „Südschwarz-
wald“. Informationen zur erforderlichen 
niederwaldartigen Bewirtschaftung des 
nördlich an das Plangebiet angrenzen-
den Feldgehölzes aufgrund der Nicht-
Einhaltung des gesetzlichen 30 m-Ab-
stands.
2. auf den Boden: 
Informationen zu den Auswirkungen 
der Planung auf den Boden im Hinblick 
auf den Verlust natürlicher Bodenfunk-
tionen durch Versiegelung (natürliche 
Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper 
im Wasserkreislauf, Filter und Puffer 
gegenüber Schadstoffen). Informatio-
nen zu den innerhalb und außerhalb des 
Geltungsbereichs durchzuführenden 
Ausgleichsmaßnahmen;
3. auf das Wasser:
Informationen zu Oberflächengewäs-
sern und zum Grundwasser einschließ-
lich Verlängerung und Verlegung des 
vorhandenen Grabens und Nieder-
schlagsversickerung.
4. auf das Klima: 
Informationen über die geringe Beein-
trächtigung des Lokalklimas durch zu-
sätzliche Flächenversiegelung. Informa-
tionen zu Maßnahmen zur Minderung 
der Belastungswirkungen durch Begrü-
nung im Plangebiet;
5. auf die Landschaft: 
Informationen über die geringe Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes als 
Folge der künftigen Bebauung. Informa-
tion zur Grüngestaltung des Geltungsbe-
reichs durch Begrünungsmaßnahmen;
6. auf den Menschen: 
Informationen zu unwesentlichen Erhö-
hungen von bau- und betriebsbedingten 
Lärm- und Schadstoffbelastungen.
7. auf Kultur- und Sachgüter: 
Keine Betroffenheit. 
8. auf die Fläche: 
Informationen über den Gebietscharak-
ter, den Anschluss an bestehende Ver-
kehrsflächen und die erforderliche nie-
derwaldartige Bewirtschaftung. 

• Geotechnischer Bericht vom 
16.07.2021 (Ingenieurgruppe Geotech-

nik, Kirchzarten) – Geotechnische Be-
urteilung im Hinblick auf Steinschlag- 
und Felssturzgefahr an der Hauptstraße 
5 in Todtnau, Ortsteil Schlechtnau 

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen 
sind auch die nach Einschätzung der Ge-
meinde wesentlichen, bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen: 
- Landratsamt Lörrach – Kommunale 
Abwasserbeseitigung, Stellungnahme 
vom 12.11.2021: Das Baugebiet ist im 
genehmigten Gesamtentwässerungsplan 
enthalten. Die Ableitung des zufließen-
den Hangwassers darf nicht zu einer Be-
einträchtigung des Nachbargrundstücks 
führen. Regenwasserbewirtschaftungs-
maßnahmen haben stets naturverträg-
lich zu erfolgen. 
- Landratsamt Lörrach – Wasserversor-
gung / Grundwasserschutz, Stellung-
nahme vom 12.11.2021: Das Vorhaben 
liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. 
- Landratsamt Lörrach – Oberflächen-
gewässer / Hochwasserschutz / Stark-
regen, Stellungnahme vom 12.11.2021: 
Öffentliche Gewässer sind von dem Vor-
haben nicht betroffen. Von Osten führt 
ein Trockengraben zum Baugrundstück, 
der bei Starkregen Oberflächenwasser 
abführt. Das Konzept zur schadlosen 
Abführung des Oberflächenwassers soll 
in Zusammenarbeit mit der Wasserwirt-
schaft erfolgen. 
- Landratsamt Lörrach – Klima & Bo-
den, Stellungnahme vom 12.11.2021: Es 
werden Hinweise zum Bodenschutz ge-
geben. Es wird empfohlen, im Vorfeld 
der Baumaßnahme die Entsorgung des 
Erdaushubs zu klären. Die Empfehlun-
gen des Steinschlaggutachtens sind zu 
beachten. 
- Landratsamt Lörrach – Waldwirt-
schaft, Stellungnahme vom 12.11.2021: 
Innerhalb des Plangebiets ist kein Wald 
vorhanden. Außerhalb des Plangebiets 
befindet sich jedoch Wald auf den Flur-
stücken Nrn. 232, 234 und 234/1. Die 
Waldfläche ist zudem gleichzeitig als 
Waldbiotop nach § 33 NatSchG „Feld-
gehölz O Schlechtnau“ (Biotop-Nr: 
8113:5516:16) geschützt. Die Waldab-
standsregel ist einzuhalten. Das Bau-
fenster ist grundsätzlich auf den Regel-
waldabstand von 30 m abzurücken. Die 
Forderung des geotechnischen Gutach-
tens zur Weiterführung der Waldbewirt-

schaftung im Stadtwald Todtnau zur Re-
duzierung der Steinschlaggefahr ist auch 
auf das Waldbiotop auf Flst. Nr. 233 zu 
übertragen. Die Aussagen bezüglich der 
Waldfläche auf Flst. Nr. 233 sind wider-
sprüchlich. In den Bebauungsvorschrif-
ten und der Begründung ist von einer 
niederwaldartigen Bewirtschaftung die 
Rede, im Umweltbericht ist eine nieder-
waldartige Bewirtschaftung mit Wald-
umwandlung vorgesehen. Das Ziel ist 
jedoch der Erhalt der Bestockung mit 
Bewirtschaftungsauflage, um den Bio-
topschutz und die Schaffung einer atypi-
schen Gefahrenlage sicherzustellen. 
- Landratsamt Lörrach – Umwelt, Stel-
lungnahme vom 12.11.2021: Keine eige-
nen Planungen. 
- Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 
91 Landesamt für Geologie, Rohstof-
fe und Bergbau, Stellungnahme vom 
25.10.2021: Es werden geotechnische 
Hinweise zur Aufnahme in den Be-
bauungsplan gegeben. Es sollte vorab 
untersucht werden, ob ein ausreichen-
der Schutz vor Steinschlag und Felssturz 
vorhanden ist. Hinweise auf geeignete 
geologische Informationsgrundlagen. 
- Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 
83 Waldpolitik und Körperschaftsdirek-
tion, Stellungnahme vom 09.11.2021: 
Nordöstlich grenzt unmittelbar eine 
Waldfläche, die gleichzeitig als Waldbio-
top geschützt ist, an das Plangebiet an, 
bei welcher der gesetzliche Waldabstand 
unterschritten wird. Die Empfehlung 
des geotechnischen Gutachtens die vor-
handenen Waldnutzungen oberhalb des 
Plangebiets (Stadtwald Todtnau) weiter-
zuführen ist auch auf das Unterlieger-
flurstück Nr. 233 übertragbar. In den 
Unterlagen sind die Aussagen bezüglich 
der Waldfläche auf Flst. Nr. 233 wider-
sprüchlich. Im Umweltbericht ist von ei-
ner niederwaldartigen Bewirtschaftung 
mit Waldumwandlung die Rede. Ziel ist 
jedoch der Erhalt der Bestockung mit 
Bewirtschaftungsauflage. Einer Wald-
umwandlung kann von Seiten der Hö-
heren Forstbehörde nicht zugestimmt 
werden. Intention ist der Abschluss 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrags 
mit Grundbuchsicherung zur Schaffung 
einer atypischen Gefahrenlage. 
- Industrie- und Handelskammer Hoch-
rhein-Bodensee, Stellungnahme vom 
12.11.2021: Der Einbezug des 
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Öffentliche Bekanntmachung

Außenbereichs soll nur als notwendiges 
Mittel eingesetzt werden, wenn ander-
weitige Flächen nicht zur Verfügung 
stehen. 
- Landesnaturschutzverband – Arbeits-
kreis Lörrach, Stellungnahme vom 
10.11.2021: Die umfangreichen vorge-
sehenen Maßnahmen werden befürwor-
tet. 

Während der Auslegungsfrist können 
Stellungnahmen bei der Verwaltung der 
Stadt Todtnau, Rathausplatz 1, 79674 
Todtnau, Zimmer 1.7, abgegeben wer-
den. Da das Ergebnis der Behandlung 
der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben kön-
nen. 
Bitte beachten Sie bei Einsicht der Unter-
lagen die aktuellen Corona-Regelungen. 
Todtnau, den 14. Januar 2022
Andreas Wießner, Bürgermeister

Stadt Todtnau

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans
„Hauptstraße 5“

■

Neues vom IOW:  SUNSTAR Interbros unterstützt Sozialstation  
Oberes Wiesental – Optimierung der Tagespflege mit Patientenlifter
Der kirchlichen Sozialstation Oberes 
Wiesental ist von den Kranken- und 
Pflegekassen die ambulante pflegerische 
Versorgung der ca. 17.500 Einwohner 
des Oberen Wiesentals einschließlich 
der Stadt Zell übertragen. Mit über 50 
qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bietet die Sozialstation da-
für das gesamte Spektrum an Leistun-
gen – von der Betreuung und Hilfe im 
Haushalt, über die Kranken- und Alten-
pflege bis hin zur palliativen Versorgung 
am Lebensende. Täglich ca. 200 Haus-
besuche – ergänzt durch die Beratung, 
Schulung und Begleitung pflegender 
Angehöriger – ermöglichen hilfe- und 
pflegebedürftigen Menschen ein Ver-
bleiben in der vertrauten eigenen Häus-
lichkeit. Dorfhelferinnen, Tagespflege 
und eine Betreuungsgruppe für an De-
menz Erkrankte können zusätzlich Ent-
lastung bieten. Darüber hinaus fördert 
und unterstützt die Sozialstation ehren-
amtliches Engagement für hilfebedürfti-
ge Menschen und kooperiert mit allen, 
die sich im Einzugsgebiet dieser Aufgabe 
zuwenden.

Was ist Tagespflege?
Angebote zur Tagespflege können häus-
liche Pflegesituationen stabilisieren, weil 
pflegende Angehörige Auszeiten neh-
men können, in denen sie ihre Angehö-
rigen in guten Händen wissen. 
Beruf, Familie und Pflege miteinander 
zu vereinbaren ist nicht immer einfach. 
Wenn Sie sich um einen betreuungs- 
oder pflegebedürftigen Angehörigen 
kümmern, Sie aber selbst durch Familie 
oder Beruf stark eingespannt sind, kann 

die Tagespflege ein geeignetes Angebot 
für Ihren Angehörigen sein. Pflegebe-
dürftige Menschen, die das Angebot 
einer Tagespflegeeinrichtung nutzen, 
haben ihren Lebensmittelpunkt weiter-
hin in ihrer eigenen Häuslichkeit. 

Was ist ein Patientenlifter?
Eine praktische Hebehilfe für die Er-
leichterung des Pflegealltags. Das Um-
setzen, Umlagern und Aufrichten 
eines pflegebedürftigen, in seiner Mobi-
lität stark eingeschränkten Menschen ist 
ohne Hilfsmittel entweder ein enormer 
Kraftakt oder gar nicht möglich. Hier 
kann ein Patientenlifter, auch „Perso-
nenlifter“ genannt, Abhilfe schaffen. So 
können Pflegebedürftige mit dem Pati-
entenlifter beispielsweise vom Pflegebett 
in den Rollstuhl, auf die Toilette oder in 
die Badewanne befördert werden. Spe-
zielle „Aufstehlifter“ helfen besonders 

schweren und immobilen Personen wei-
terhin beim Aufstehen.

Sunstar Interbros sieht im Ausbau der 
Tagespflege eine gute und wichtige Mög-
lichkeit der Entlastung für Angehörige. 
Die Anschaffung eines Patientenlifters 
wird die Arbeit in der Tagespflege für 
die Pflegekräfte einfacher und für die 
Patienten professioneller machen. Auch 
hier steht unser Firmen-Motto im Vor-
dergrund. „Wir streben stets danach, 
den Menschen überall zu helfen, ihre 
Gesundheit zu verbessern und ihre Le-
bensqualität zu erhöhen“.
„SUNSTAR Interbros – für eine Starke 
Pflege in der Region“
www.sunstarinterbros.com
www.i-o-w.org
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Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 1,5 erreicht oder  
überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. Für nicht geimpfte  
oder nicht genesene Personen gelten in einigen Bereichen bei 3G eine PCR-Testpflicht sowie Kontaktbeschränkungen von 1 Haushalt + 5 weitere  
Personen (siehe Ausnahmen).

Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 3,0 erreicht oder  
überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. Für nicht geimpfte  
oder nicht genesene Personen gelten in einigen Bereichen ein Teilnahme- und Zutrittsverbot (2G) sowie Kontaktbeschränkungen von  
1 Haushalt + 2 weitere Personen (siehe Ausnahmen). 

Die Alarmstufe II wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 6,0 erreicht oder  
überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 450 erreicht oder überschreitet. In der Alarmstufe II  
gilt in vielen Einrichtungen 2G+. Im Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient, gilt 2G. Für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen  
gelten Kontaktbeschränkungen von 1 Haushalt + 2 weitere Personen. Für geimpfte und genesene Personen, sowie Personen, die sich aus medizi-
nischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung der STIKO gibt, gilt bei privaten  
Zusammenkünften eine Beschränkung auf maximal 10 Personen in geschlossenen Räumen und 50 Personen im Freien. 

» Basisstufe: Hospitalisierungsinzidenz unter 1,5 und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit COVID-19-Patient*innen belegt.
» Warnstufe: Ab Hospitalisierungsinzidenz von 1,5 oder ab 250 mit COVID-19-Patient*innen belegten Intensivbetten (AIB).
» Alarmstufe: Ab Hospitalisierungsinzidenz von 3,0 oder ab 390 mit COVID-19-Patient*innen belegten Intensivbetten.
» Alarmstufe II: Ab Hospitalisierungsinzidenz von 6,0 oder ab 450 mit COVID-19-Patient*innen belegten Intensivbetten.

In Baden-Württemberg richten sich die Corona-Maßnahmen nach einem vierstufigen System, das sich an den Hospitalisierungen orientiert:

Corona-Regeln ab 12. Januar 2022

1Stand: 11. Januar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Aufgrund der stark ansteigenden Omikron-Welle und dem damit zu erwartenden erneutem Anstieg der Hospitalisierungen 
gelten die Regelungen der Alarmstufe II vorerst unabhängig von den Schwellenwerten bis zum 1. Februar 2022 weiter.
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1Stand: 11. Januar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Aufgrund der stark ansteigenden Omikron-Welle und dem damit zu erwartenden erneutem Anstieg der Hospitalisierungen 
gelten die Regelungen der Alarmstufe II vorerst unabhängig von den Schwellenwerten bis zum 1. Februar 2022 weiter.

Aktuelle Änderungen der Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg

Aufgrund der stark ansteigenden Omikron-Welle und dem damit zu erwartenden eneuten Anstieg der Hospitalisie-
rungen gelten die Regelungen der Alarmstufe II vorerst unabhängig von den Schwellenwerten

bis zum 1. Februar 2022 weiter

Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre.°

» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch    
   nicht eingeschult sind.°

» Grundschüler*innen, Schüler*innen   
   eines sonderpädagogischen Bildungs- /
   Beratungszentrums, einer auf der Grund  
   schule aufbauenden Schule oder       
   einer beruflichen Schule° – gilt nur für  
   Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahre 
   und nicht während der Ferien°°.

» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die     
   nicht mehr zur Schule gehen.°°

» Personen, die sich aus medizinischen   
   Gründen nicht impfen lassen können          
   (ärztlicher Nachweis notwendig).°°

» Personen, für die es keine allgemeine   
   Impfempfehlung der Ständigen  
   Impfkommission (STIKO) gibt.°°

3G, PCR-Testpflicht und 2G
3G: Zutritt nur für getestete, geimpfte oder  
genesene Personen 3G+PCR: Zutritt nur für 
PCR-getestete, geimpfte oder genesene 
Personen
2G: Zutritt nur für geimpfte oder  
genesene Personen

Ausnahmen: 

» Genesene/geimpfte Personen, die ihre       
   Auffrischimpfung („Booster“) erhalten haben.

» Vollständig geimpfte Personen oder Genesene  
   mit einer nachfolgenden Impfung (letzte erforder- 
   liche Einzelimpfung liegt min. 14 Tage und max.  
   3 Monate zurück).

» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht     
   eingeschult sind.°

» Personen, für die es keine Empfehlung für eine 
   Auffrischimpfung der STIKO gibt. Also bspw.  
   vollständig geimpfte Kinder und Jugendliche bis  
   einschließlich 17 Jahre und Schwangere im ersten
   Schwangerschaftsdrittel.

°Gilt nicht für Saunen, Clubs und Diskotheken
°°Negativer Antigen-Test erforderlich

2G+

Zutritt für geimpfte oder genesene Personen  
nur mit negativem Schnell- oder PCR-Test, falls die 
Impfung oder Infektion länger als 3 Monate 
zurückliegt.

Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre.

» Personen, die aus gesundheitlichen   
   Gründen keine Maske tragen können  
   (ärztlicher Nachweis notwendig).

» In geschlossenen Räumen bei privaten       
    Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie,
    Kantinen, Mensen und Cafeterien während     
    des Essens und Trinkens und beim Sport   
    treiben.

» Im Freien nur dann, wenn der Mindestab        
   stand von 1,5 Metern zu anderen Personen                  
   dauerhaft eingehalten werden kann (gilt 
   nicht auf Weihnachtsmärkten).

» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe.

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an 
Schulen ist über die Corona-Verordnung Schu-
le geregelt. 

In Innenbereichen mit Maskenpflicht  
müssen Personen ab 18 Jahren eine FFP2-
Maske (oder vergleichbar) tragen. Dies gilt 
nicht in Arbeits- und Betriebsstätten. Hier gilt 
weiter die SARS-CoV-2-Arbeitsschutz- 
verordnung des Bundes.

Medizinische Maskenpflicht

Gilt grundsätzlich in öffentlich zugänglichen  
geschlossen Räumen, am Arbeitsplatz und  
in Betriebsstätten, wenn der Abstand  
nicht eingehalten werden kann, im
Nah- und Fernverkehr und auf 
Weihnachtsmärkten. 2G 2G+

2Stand: 11. Januar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Nachweislich geimpft 
oder genesen und getestet

Nachweislich geimpft
oder genesen

Nachweislich geimpft, 
getestet oder genesen

MaskenpflichtDatenverarbeitungHygienekonzept 

Stufenplan

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Volks- und Stadtfeste

max. 50 % der üblichen
Besucherzahl erlaubt.

nicht erlaubt

Private Zusammen- 
künfte und private  
Veranstaltungen  

(wie Geburtstage, Hoch-
zeitsfeiern etc. Gilt auch

bei Treffen in gastro- 
nomischen Betrieben)

Ohne weitere 
Regelungen oder 
Beschränkung der 
Personenanzahl

1 Haushalt plus 5
weitere Personen

Geimpfte und Genesene, 
Personen bis einschl. 17 Jahre 
sowie Personen, die sich aus 
medizinischen Gründen nicht 
impfen lassen können, zählen 

nicht dazu. 

Paare, die nicht zusammen 
leben, zählen als ein Haushalt.

1 Haushalt plus 2
weitere Personen aus 1 

Haushalt

Geimpfte und Genesene, 
Personen bis einschl. 13 Jahre 
sowie Personen, die sich aus 
medizinischen Gründen nicht 
impfen lassen können, zählen 

nicht dazu. 

Paare, die nicht zusammen 
leben, zählen als ein Haushalt.

Wenn nicht geimpfte/gene-
sene Personen teilnehmen: 
1 Haushalt plus 2 weitere 
Personen aus 1 Haushalt . 

Personen bis einschl. 13 Jahre 
zählen nicht zur Personenzahl 

hinzu. Paare, die nicht 
zusammen leben, gelten als ein 

Haushalt.

Auschließlich geimpfte/ 
genesene Personen°: 

Innen: max. 10 Personen
Außen: max. 50 Personen

Kinder/Jugendliche bis einschl. 13 
Jahre zählen nicht mit.  

°und Personen bei denen 
 Impfung aus med. Gründen nicht 

möglich bzw. ohne Impf- 
empfehlung der STIKO.

2G3G3G

2G+2G3G

3Stand: 11. Januar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Öffentliche 
Veranstaltungen

(wie Theater, Oper, Konzert, 
Stadtfest, Informations- 
veranstaltungen, Stadt- 
führungen, Kongresse, 
Sportveranstaltungen,  

Betriebs- und Vereinsfeiern 
sowie Veranstaltungen der  

Breitenkultur)

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

mit PCR-Test

Maximal 50 % Auslastung
aber nicht mehr als

25.000 Besucher*innen.

Im Freien und in  
geschlossenen Räumen 

maximal 50 % der 
Kapazität, aber nicht 

mehr als 500  
Besucher*innen.

Im Freien bei >5.000  
Personen oder bei Nicht-
einhaltung des Mindest- 

abstands
Im Freien

Öffentliche Verkehrsmittel 3G

2G+2G

3G

3G

3G

3G

4Stand: 11. Januar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Kultureinrichtungen

(wie Galerien, Museen, 
Bibliotheken°, 

Archive°, Gedenkstätten)

°Abholung bestellter  
Medien unbeschränkt  

möglich

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

mit PCR-Test

Ausnahme: Archive und 
Landesbibliotheken 3G mit 

PCR-Test

Ausnahme: Archive und 
Landesbibliotheken 3G mit 

PCR-Test

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

Religiöse Veranstaltungen

Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen,  
die nicht zum eigenen Haushalt gehören, muss 

eingehalten werden.

Beherbergung Erneuter Test 
alle 3 Tage

Erneuter Test 
alle 3 Tage

Ausnahmen für 
 geschäftliche und  

dienstliche Reisen und 
Härtefälle.

Ausnahmen für 
 geschäftliche und  

dienstliche Reisen und 
Härtefälle.

2G2G3G3G

2G+2G

3G

3G3G

5Stand: 11. Januar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Messen und  
Ausstellungen

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

nur PCR-Test nicht erlaubt

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

(Hotel-)Gastronomie, 
Vergnügungsstätten 

sowie 

Mensen und Cafeterien 
(Regelung gilt nur für 

externe Personen)

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

nur PCR-Test

In geschlossenen Räumen

Sperrstunde von
22:30 Uhr bis 6 Uhr

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien Im Freien

nur PCR-Test

2G+

3G

2G

3G

3G3G

2G

3G

3G3G

6Stand: 11. Januar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Freizeiteinrichtungen

(wie Freizeitparks, 
(Spaß-)Bäder, Thermen, 

Solarien, Zoos,  
Indoor-Spielplätze, Fitness-

studios, Saunen etc.)

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

nur PCR-Test

Der Betrieb von Dampf- 
bädern, Warmlufträumen 

und ähnlichem  
ist untersagt.

Der Betrieb von Dampf- 
bädern, Warmlufträumen 

und ähnlichem 
ist untersagt.

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

Körpernahe 
kosmetische 

Dienstleistungen  

Ausnahmen für Friseur- 
betriebe und Barber-
shops. Hier gilt 3G mit 

PCR-Test

Ausnahmen für Friseur- 
betriebe und Barber-
shops. Hier gilt 3G mit 

PCR-Test

2G+2G3G3G

2G+2G

3G

3G3G

7Stand: 11. Januar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Touristische Verkehre
(wie Schifffahrten, Skilifte, 
Seilbahnen, Busreisen etc.)

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

nur PCR-Test

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

Sport in Sportstätten und 
Sportanlagen

keine Maskenpflicht wäh-
rend der Sportausübung

keine Datenverarbeitung
auf frei zugänglichen

Anlagen

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

nur PCR-Test

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien Im Freien Im Freien

2G2G3G

2G+2G3G3G

2G+2G

3G

3G3G

8Stand: 11. Januar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Sportveranstaltungen

im Profi- und Amateursport 
wie Ligaspiele, Tuniere,

Wettkämpfe etc.

In geschlossenen Räumen 
generell 

und im Freien bei >5.000  
Personen oder bei Nicht-
einhaltung des Mindest- 

abstands

In geschlossenen Räumen

mit PCR-Test

Maximal 50 % Auslastung
aber nicht mehr als

25.000 Besucher*innen.

Im Freien und in  
geschlossenen Räumen 

maximal 50 % der 
Kapazität, aber nicht 

mehr als 500  
Zuschauer*innen.

Im Freien

Einzelhandel
(auch Flohmärkte) Ohne weitere Regelungen

Ausgenommen Grundver- 
sorgung sowie Abhol- und 

Lieferangebote

Ausgenommen Grundver- 
sorgung sowie Abhol- und 

Lieferangebote

Zum Einzelhandel, der der Grundversorgung dient, zählen:
Apotheken, Ausgabestellen der Tafeln, Babyfachmärkte, Bäckereien, Banken und Sparkassen, Baumärkte, Baumschulen, Blumenfachgeschäfte, Drogerien, Futtermittelmärkte,  
Gartenmärkte, Gärtnereien, Getränkemärkte, Hofläden, Hörgeräteakustiker*innen, Konditoreien, Lebensmittelhandel (Supermärkte) einschließlich der Direktvermarktung (Hofläden), 
Metzgereien, mobile Verkaufsstände für landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse, Optiker*innen, Orthopädieschuhtechniker*innen, Poststellen und Paketdienste, Reform- 
häuser, Raiffeisenmärkte, Reise- und Kundenzentren zum Fahrkartenverkauf im öffentlichen Personenverkehr, Reinigungen, Sanitätshäuser, Stellen des Zeitschriften- und Zeitungs-
verkaufs, Supermärkte, Tankstellen, Tierbedarfsmärkte, Waschsalons sowie Wochenmärkte.

2G3G

2G+2G
3G

3G
3G

9Stand: 11. Januar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Außerschulische Bildung
(wie VHS-Kurse, Musik-, 
Kunst- und Jugendkunst-

schulen)

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

nur PCR-Test

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

Bildung
(wie berufliche  

Ausbildung, Fahr-, Flug- und 
Bootsschulen, Sprach- und 

Integrationskurse)

ohne weitere 
Regelungen

bei mehrtägigen Veranstaltungen 
erneuter Test alle 3 Tage

3G

2G+2G

3G

3G3G

10Stand: 11. Januar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Diskotheken, Clubs und 
clubähnliche Lokale

(Ausnahmen für nicht  
impffähige Personen und 

Schüler*innen gelten nicht)

In geschlossenen Räumen

nur PCR-Test

nicht erlaubt

Im Freien

wie öffentliche 
Veranstaltungen

Prostitutionsstätten

nur PCR-Test

Grundsätzlich gilt:

Abstand halten Hygieneregeln
beachten

Medizinische 
Maske tragen

Corona-Warn-App
benutzen

Regelmäßig
lüften

2G+2G3G3G

2G2G

3G

11Stand: 11. Januar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Der 4. Wettkampf der Luftgewehrmann-
schaft gegen die Schützen aus Adelsberg, 
welcher ebenfalls coronabedingt als 
Fernwettkampf ausgetragen wurde und 
noch im Dezember stattfand, konnte 
klar mit 4:1 gewonnen werden.
Auf Pos. 1 schoss Christoph Denz, der 
ein gutes Ergebnis hatte, aber leider ge-
gen seine Gegnerin keine Chance hatte 
und somit sein Match mit 7 Ringen Dif-
ferenz verlor.
Die Pos. 2 besetzte Volker Schmidt, der 
einen sehr guten Wettkampf schoss und 
mit 26 Ringen Vorsprung gewann.
Auf Pos. 3 konnte Erhard Zinder seinen 

Wettkampf mit 9 Ringen Differenz ge-
winnen.
Auf Pos. 4 schoss Christoph Savoy, der 
ebenfalls einen guten Wettkampf absol-
vierte und mit klaren 27 Ringen mehr 
auch seinen Wettkampf gewinnen konn-
te.
Melissa Zinder auf Pos. 5 hatte ebenfalls 
kein Problem damit, ihr Match zu ge-
winnen, der Abstand hier 26 Ringe.
Somit lautete der Endstand 4:1 für Todt-
nau. Nach dem 4. Wettkampf liegt die 
Mannschaft weiterhin auf Platz 3 der 
Tabelle.

Die Ergebnisse im Einzelnen
Christoph Denz 376 : Anna Klauser 383; 
Volker Schmidt 383 : Paula Röhrig 357; 
Erhard Zinder 368 : Florian Meier 359; 
Christoph Savoy 376 : Melanie Hilf 349; 
Melissa Zinder 374 : Marcel Weigele 348.

Die Schützengesellschaft Todtnau 
wünscht der Mannschaft für ihren letz-
ten Wettkampf im Januar viel Erfolg und 
Gut Schuss.

Schützengesellschaft Todtnau 1486 e. V.

4. Wettkampftag der Luftgewehrschützen
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Alle Mannschaften

Vorschau auf die kommenden BegegnungenVorschau TV Todtnau - Handball 

Datum Uhrzeit Heim Gast Halle
Fr., 14.01.2022 20:00 Uhr Herren I TB Kenzingen Silberberghalle
Sa., 15.01.2022 10:00 Uhr Regio-Hummeln E-Jugend II Zielmattenhalle, Grenzach
Sa., 15.01.2022 10:40 Uhr ESV Weil a. Rhein E-Jugend I Zielmattenhalle, Grenzach
Sa., 15.01.2022 11:25 Uhr ESV Weil a. Rhein E-Jugend II Zielmattenhalle, Grenzach
Sa., 15.01.2022 12:05 Uhr Regio-Hummeln E-Jugend I Zielmattenhalle, Grenzach
Sa., 15.01.2022 13:30 Uhr SG Bötzingen/March II C-Jugend männlich Sporthalle, March
Sa., 15.01.2022 16:00 Uhr TSV March II Herren II Sporthalle, March
Sa., 15.01.2022 16:10 Uhr SG Waldkirch/Denzlingen C-Jugend weiblich Sporthalle, Denzlingen 
So., 16.01.2022 16:30 Uhr Herren I HBL Heitersheim Silberberghalle

Herren Landesliga

Englische Woche für unsere Herren I
Für die Landesliga-Handballer des TV 
Todtnau stehen diese Woche gleich zwei 
Pflichtspiele innerhalb von drei Tagen 
an. Das Mammutprogramm mit gleich 
zwei „Endspielen“ gegen die direkten 
Abstiegskonkurrenten beginnt unge-
wohnter Weise am Freitagabend um 
20.00 Uhr mit einem Heimspiel gegen 
den TB Kenzingen. Und zwei Tage spä-
ter am Sonntag trifft man um 16.30 Uhr 
in der heimischen Silberberghalle auf 
die Handball Löwen aus Heitersheim. 
Die Todtnauer Handballer würden sich 
über zahlreiche Zuschauer freuen. 

Hinweis für unser Publikum

• Für Zuschauer ab 18 Jahren gilt die 
2G+-Regel. Die Silberberghalle darf nur 
noch mit einem Impfnachweis oder Ge-
nesenen-Nachweis (technisch mit QR-
Code scanbar – gelbes Impfbuch nicht 
zulässig) betreten werden. Personen, die 
nicht unter die unten aufgeführten Aus-
nahmen fallen, müssen zusätzlich noch 
einen tagesaktuellen Schnelltestnach-
weis vorlegen. Die Nachweise werden in 
Verbindung mit dem Personalausweis 
kontrolliert!

• Personen mit einer Boosterimpfung 
und Personen, deren Grundimmunisie-
rung oder Genesung maximal drei Mo-
nate her ist, sind von der zusätzlichen 
Testpflicht bei 2G-Plus ausgenommen. 
• Zuschauer unter 17 Jahren sind aus-
genommen von 2G+ – hier wird der 
Schülerausweis oder der 2G-Nachweis 
kontrolliert! Diese Ausnahmeregelung 
ist aber während der Weihnachtsferien 
ausgesetzt worden. In dieser Zeit müs-
sen Zuschauer unter 17 Jahren einen 
tagesaktuellen Schnelltestnachweis vor-
legen. 
• Außerdem ist das Tragen einer Mund-
Nasenmaske (FFP2-Maske) über den 
gesamten Aufenthalt in der Silberberg-
halle verpflichtend.

• Das DRK Todtnau und die Bergwacht 
bieten 
samstags von 9.30 – 12.30 Uhr und 
sonntags von 10.00 – 12.00 Uhr 
im Haus des Gastes in Todtnau für alle 
BürgerInnen kostenlose Corona-Tests 
an. Weitere Testmöglichkeiten können 
Sie sich auf unserer Homepage www.
handball-todtnau.de einsehen. 


